
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

urn:nbn:de:gbv:45:1-49736

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:45:1-49736


für

Stad t und L and.

Von tiefer Zeitschrift erscheine»
wöchentlichzwei Nununern. Achter Jahrgang. Preis des Jahrgangs 1Rthl , 6V gr.

Cour.; »ütPorto , soweit die Großh.
Oldcnb. Posten gehen, 2Rt . Cour.

Sonnabend , 15. Juni . 18 A4) . 48.

Die Fenerlösch-Ordnung in Oldenburg.
Nach so vielen traurigen Erfahrungen in andern

Städten hat die Fcuerordnung der Stadt Olden¬
burg zum Glück ihre Mangelhaftigkeit noch nicht
an einem großen Unglücksfalle bewiesen. Wer sich
aber irgend näher mit den Einrichtungen bekannt
gemacht hat , erkennt die dringende Nothwendigkeit
einer gründlichen Reform. Seit 1847 ist diese An¬
gelegenheit beim Magistrat in Anregung gekommen
und ein Entwurf ist gemacht, der mit seinen Moti¬
ven und den Bemerkungendes Stadtraths und der
Regierung dazu am 10. Juli v. Z. dem Druck
übergeben wurde. Dieser Entwurf kam sodann in
der Bürgerversammlung vom 12. Decbr. 1849 zur
Berathung der Bürgerschaft, und wurde in den
Hauptsachen fast einstimmig angenommen.

Indessen bedurfte cs zur Wirksamkeit dieser
neuen Ordnung , die zum Theil die Aufhebung der
alten Brandverordnung vom 16. August 1799 nv-
thig machte, einer gesetzlichcnBestimmung. Eine
solche kann nur im Einverständnißmit dem Land¬
tage, in diesem Falle dem Provinzial - Landtage,
von der Staatsregierung erlassen werden. Da nun
der Provinzial-Landtag auf den allgemeinen Landtag
folgen soll, letzterer aber, über seiner Beschäftigung
mit der allgemeinen deutschen Politik, zu einem
Schlüsse nicht gelangen konnte: so war die Staats-
Regierung nicht in der Lage, über die noth wen¬
dige  neue Brandordnung für die Stadt Oldenburg
dem Provinzial-Landtage Vorlage zu machen.

Der einzige Ausweg, der sich hier bietet, liegt
im Art. 160. unter 2. des Staatsgrundgesetzes.
Es bedarf der Zustimmung des Landtags nicht bei
Verordnungen von gesetzlicher Bedeutung, welche
durch die Umstände dringend  geboten sind, und
einen Aufschub bis zum nächsten ordentlichen Land¬
tag nicht zulassen, auch eine Abänderung des Staats¬
grundgesetzes nicht enthalten. — Der Stadtrath in
Oldenburg, der der, Druck seiner Verantwortlichkeit
fühlte, wenn er sich noch länger bei dem gegenwär¬
tigen Zustande des Feuerlösch-Wcsens in der Stadt
beruhigte, hat beschlossen, die Staats - Regierung,
unter Verweisung auf Art. 160. sub 2., um Erlas¬
sung einer Verordnung im Sinne der Beschlüsse
der Bürgerversammlung, und unter Vorbehalt der
nachfolgenden Zustimmung des Provinzial-Landtagcß,
zu ersuchen.

Sobald in einer Angelegenheit dieser Art Män¬
gel einmal erkannt sind, ist die Abhülfe immer
dringend  geboten. Hier ist aber die Gefahr im
Verzüge um so bedeutender, als in der That die
Verhandlungen der Bürgerversammlung die Mei¬
nung erregt haben, daß die alte Verordnung, mit
ihren den einzelnen Bürgern obliegenden Verpflich¬
tungen, nicht mehr gelte. Es kann sich also bei
entstehendem Brande ereignen, daß die bisherige
Einrichtung in noch geringerem Maße zur Wirkung
und Ausführung komme, als bisher zu geschehen
pflegte. Es ist ohnehin nicht zu verkennen, daß die
immer allgemeiner gewordene Versicherung des Ein-
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gurs , zum Theil auch der häufige blinde Lärm , eine

gefährliche Gleichgültigkeit bei Feuersbrünstcn er¬

zeugt haben , und daß der Verdruß über die Män¬

gel der polizeilichen Organisation auch die Eifrigsten

in ihrer Thätigkeit zu verwirren und zu lähmen

pflegt . — Kein Aufschub  dieser Angelegenheit

ist also für die Stadt , und das durch die Feuer¬

versicherung auch pecuniär betheiligte Land , das

Beste ; ein Aufschub bis zum nächsten ordentlichen

Provinzial -Landtage ist , nach bisherigen Erfahrun¬

gen , ein Aufschub auf unbestimmte Zeit , der nicht

gerechtfertigt wäre . Eine Aufhebung des Staats¬

grundgesetzes liegt offenbar nicht vor , auch ist nicht

einmal eine irgend beachtcnswcrthe Opposition des

Landtags denkbar , da die von der Bürgerversamm¬

lung vorgeschlagenen Einrichtungen fast einzig und
allein die Städter berühren.

Es ist daher sicher zu hoffen , daß das Staats-

Ministerium keinen Anstand nehmen werde , die Er¬

lassung der betreffenden Verordnung Sr . k. Hoheit

dem Großherzoge zu empfehlen.

Bestimmung der Dauer der Strafzeit durch
Marken.

Capitän Maconochie  legt die Grundzüge ei¬

nes , nach ihm benannten Systems , die Dauer der

Strafzeit der Verbrecher nach ihren Leistungen und

ihrer Aufführung zu bestimmen , in folgender Weise
dar.

1) Das Urtheil stellt ein Minimum und Maximum

der Dauer fest , in die Hand des Sträflings ist es

gelegt , ob er jenes erreichen oder es bei diesem be¬

wenden lassen will . Der menschlichen Gesellschaft

liegt eigentlich nur daran , daß der Verbrecher sich

bessere, seine Handlungsweise ändere und Bürgschaft

leiste , daß er, der Freiheit zürückgegeben , ein nütz¬

liches Mitglied des Staats werde . Das Verbrechen

selbst dagegen ist eine unabänderliche Thatsache . Bei

der großen Verschiedenheit der moralischen Constitu¬

tionen und der Versuchungen läßt sich der wahre

Grad der Schändlichkeit des Verbrechens sehr selten

genau beurtheilen , und selbst, wenn dieß möglich ist,

das richtige Vcrhältniß der Strafe in keiner Weise

feststellen . So hart diese auch sein mag , so wird

dadurch das Verbrechen weder ungeschehen gemacht,

noch abgebüßt , noch , wie die Erfahrung genugsam
lehrt , dessen Wiederkehr verhindert.

2) An die Stelle der Strafe tritt ein gewisses

Maß von Arbeit , das durch Marken repräsentirt

wird , und von denen eine gewisse , dem Grade des

Verbrechens angemessene Anzahl verdient werden

muß , bevor die Entlassung aus der Strafhaft ein-

tretcn kann . Jcnachdem der Verbrecher arbeitet,

werden ihm täglich so und so viele Marken zugc-

schriebcn ; zugleich wird er für alle Lebensbedürfnisse,

die ihm verabreicht werden , nach einem billigen Maß¬

stabe in Marken belastet , und wenn er sich schlecht

beträgt , ihm eine angemessene Zahl Marken abgezo¬

gen , so daß nur der Nettvüberschuß hinsichtlich der

Entlassung zählt . Auf diese Weise ist sein Schicksal

lediglich ihm anheim gestellt , eine Form der Löh¬

nung gegeben , eine Art der Bestrafung (statt des

Prügelns , Krummschließens , Einsperrens in die

dunkele Zelle rc.) für Vergehungen im Gefängnisse

gefunden ; die Last und Verpflichtung der Verpfle¬

gung dem Sträflinge selbst auferlegt , und dieser ge¬

wöhnt sich schon während der Haft daran , mit Klug¬

heit zu sammeln und die Befriedigung augenblick¬

licher Neigung wegen künftiger Vortheile zu unter¬

lassen , so daß er in diejenige geistige Verfassung

versetzt ist , welche ihn später vor einem Rückfalle

sichert.
3) Um diese moralische Zügelung und Anwen¬

dung noch wirksamer zu machen , theilt man die

Sträflinge derselben Anstalt in kleine Gesellschaften

oder Rotten , z. B . von 6 Personen , ein , die ein

gemeinschaftliches  Interesse haben , so daß jedes

Individuum nicht nur für sich, sondern auch für

Andere arbeitet und spart . Auf diese Weise übt

sich der Verbrecher in der Nächstenliebe , statt daß

er sonst fast immer nur an sich selbst denkt ., indem

er sich als einen Theil eines unzusammenhängenden

Haufens betrachtet . Es soll dadurch ein gewisses

Band der Häuslichkeit selbst um die Sträflinge ge¬

schlungen werden ; der Starke soll ein Interesse

erhalten , dem Schwachen beizustehen und dadurch

die Strafe gleichmäßiger vertheilt werden . Verge¬

hungen des Einen werden dann Mehrere zu büßen

haben und von diesen getadelt werden ; gutes Be¬

tragen des Einen wird Mehrern vortheilhaft sein

und daher von diesen anerkannt werden , so daß
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Alle sich mehr und mehr eines guten Betragens
befleißigen werden. Und wenn alle diese moralischen
Hülfsmittel gehörig organisirt sind, soll man ihnen
vertrauen und zur Erreichung des beabsichtigten
Zweckes so wenige Gewaltmittel als möglich au-
wendcn.

Wir setzen in daS Grundprinzip dieses Systems
großes Vertrauen. ES ist der Natur abgelernt,
und durch nichts wird der Sträfling auf seinen
Wiedereintritt in die menschliche Gesellschaft besser
vorbereitet. Zn dieser Beziehung bemerkt Kapitän
Maconochie  sehr richtig:

„Bei der Leitung der Gefängnisse und anderer
Strafanstalten legt man gegenwärtig zu vielen Werth
auf den bloßen Gehorsam. Wir führen in dieselben
eine militärische Disciplin ein und übersehen den
Unterschied in den Zwecken, welche durch die mili¬
tärische und durch eine verbesserte Strafanstalten-
Disciplin erreicht werden sollen. Dieser Unterschied
erhält in dem Markensysteme seine volle Geltung.
Der Zweck der Mannszucht beim Militär ist, eine
große Anzahl Menschen zum gemeinschaftlichenHan¬
deln abzurichten; in den Strafanstalten kommt eS
dagegen darauf an die Leute so zu ziehen, daß man
sie ohne Nachtheile aus der Disciplin entlassen
könne. Entgegengesetzte Zwecke verlangen aber auch
entgegengesetzteMittel; wir wenden aber die näm¬
lichen an, und dürfen uns also nicht wundern, wenn
der Erfolg danach ist. Die Bemerkung ist ganz
richtig, daß ein guter Gefangener gewöhnlich ein
schlechter Mensch ist, und unter den bestehenden Ver¬
hältnissen ist dieß sehr erklärlich. Leute, welche
Jahre lang unter dem schwersten physischen Drucke
gelebt haben und die man stets für um so besser
erklärt hat, je williger sie sich demselben unterwor¬
fen haben, werden gleichsam geflissentlich darauf
vorbereitet, jeder Art von Druck nachzugeben. Sie
kommen als moralische Schwächlinge ins Gefängniß
und gehen moralisch völlig entkräftet aus demselben.
Bei Anwendung des Markensystems wird aber der
faule liederliche Mensch lernen, mit Freudigkeit zu
arbeiten, und eine bessere Ausstattung kann man
ihm bei seiner Entlassung nicht geben."

Das Markensystem bietet also dem Sträflinge
das Mittel , sich aus seiner moralischen Versunken¬
heit durch eigene Kraft herauszuarbciten und, zu

einem guten Lebenswandel befähigt, wieder in die
menschlicheGesellschaft einzutreten. Unsere Gefäng-
nißdisciplin geht jetzt an dem Sträflinge mehren-
theils ganz verloren, weil sie nur für das Gefäng¬
niß paßt und nicht auf die Zukunft berechnet ist.
Die meisten Verbrechen werden durch Mangel und
die durch diesen herbeigeführten Versuchungenver¬
anlaßt. Wir strafen den Verbrecher und entlassen
ihn dann wieder in der nämlichen Verfassung, welche
ihn früher der Versuchung unterliegen ließ. Man
setzt ihn von Geld und Ehre entblößt aufs Pflaster
und es ist natürlich, daß er neuen Versuchungcn,
ausgesetzt ist und diesen noch weniger wiederstehen
kann wie früher. Es ist schrecklich, wie viele Men¬
schen wiederholt zur Strafhaft verurtheilt werden.
Das Markensystem empfiehlt sich quch in dieser Be¬
ziehung; der Sträfling verdient sich bei Anwendung
desselben in der Anstalt ein kleines Vermögen, durch
das er wenigstens beim Wiedereintritt in die mensch¬
liche Gesellschaft vor dem Hunger geschützt ist und
Zeit gewinnt, um eine Gelegenheit zum redlichen
Erwerb zu finden. Capitän Maconochie  bemerkt
hierüber:

„Vor der Entlassung aus der Hast sollte in al¬
len Anstalten der Sträfling Gelegenheit haben, durch
außerordentliche Leistungen, über die zu seiner Be¬
freiung erforderliche Arbeitssumme hinaus, einige
Geldmittel zu erwerben. Diese darf er weder ge-
fchenksweise erhalten, noch darf er gezwungen wer¬
den sich dieselben zu verdienen. Es sollte ihm hierzu
nur die Gelegenheit geboten werden, und wenn er
dieselbe nicht benutzt, so mag er die Folgen tragen.
Die Jugend des Sträflings sollte nie als eine Be¬
rechtigung zu besonderer Gunst oder Theilnahme
betrachtet werden. Wer einmal ein Verbrecher ist,
muß sich durch eigene Anstrengung aus diesem Stande
herausarbeiten, und bald erkennen, daß er alles sich
selbst verdanken muß. So .iibt man Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit zugleich. Der junge Sträfling
gewöhnt sich an fr eiwillige  Thätigkeit, in welcher
der beste Beweis der Besserung, sowie die sicherste
Bürgschaft für künftiges Wohlverhalten liegt."

Activn und Reaction.
Wäre die Action im Jahr 1848 nicht so maßlos gewesen,

daß sic von gegebenen Verhältnissen, von. wirklichen>m Volk
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lebendigen Interessen, kaum Notiz nahm und die Grenzen des
Rechten und Billigen allenthalben übersprang— die Reaction
würde nicht so weit gehen, nicht so mächtige Unterstützung im
Volke selbst finken. Die Freunde vernünftiger Freiheit be¬
klagten jene maßlose Aetion, sie traten ihr mit Gründen ent¬
gegen und wurden Rcaetionaire gescholten. Sie beklagen jetzt
das Ucbcnnaaß der Reaction nnd treten ihm entgegen»nv
werden wieder Ncvolutionairs getauft, als die „gefährlichsten"
Revolutiouairs sogar bezeichnet, weil die besonnene Actio» der
Reaction zu wenig Vorschub leistet, ehrliches Streben nach
vernünftiger Freiheit die Tage des Rausches überdauert.

Die„Fr. Blätter" führen unter der Ucbcrschrift„Reaction",
drei neueste Stücke der Rückschritts-Politik an, den Vcrfaffungs-
bruchi» Sachsen, die Heimsendung der würtembcrgischcn Lan-
desvcrsammlung und die Verordnung gegen die Zcitungenpressc
in Preußen. Sic hätten, wenn es ihnen nicht um das Neueste
zu thlln gewesen wäre, noch Beispiele aus Oesterreich und Ba¬
den hinzufügen können, und sie hätten dann diejenigen Staa¬
te» bei einander gehabt, wo früher die Action am tollsten
ausgetreten ist. Sachsen, dessen sogenannter Unverstands-Land¬
tag den Ruhm hatte, zuerst der Nationalversammlung Oppo¬
sition zu »lachen, deren Beschlüsse zur Revision vor sein Forum
ziehen zu wollen und derartigen Dekreten eines von der
Pfordten seine Zustimmung zu geben, -und kessen Demokratie
den Scheinkampf für die Reichsverfaffung in de» Tagen des
Mai 1849 zo leichtsinnig eröffnete, dessen Demokraten dann
auch die treulose Politik gegen das Maibündnißstützten—

Kleine G
Oldenburg,  14 . Juni. — Sc. K. H. der Großherzog

befindet sich unwohl. Doch wird die Krankheit nicht bedenklich
sein, da die Minister heute auf Einladung nach Rastede ge¬
fahren sind, um mit dein Großherzoge zu arbeiten.

Eutin,  3 . Juni. Der Zweck der vor Kurzem in Neu¬
dorf abgehaltcncn Volksversammlung bestand in der Berichter¬
stattung unserer Abgeordneten über die Wirksamkeit des Land¬
tags . . . . Der Vortrag Lindemann'S war wieder sehr lehr¬
reich und interessant. . . . Von besondererWichtigkeit war
die Mittheilung,, daß 1Ü4 Tonnen von den Staatsländereien
parcellirt und den Insten zur Benutzung angewiesen werden
sollten. . . . Die von dem Adv. Lindeman» gemachte Mit-
theilung, welche sich aus die bestimmte Zusicherung des Mini¬
steriums stützt, wird hoffentlich dazu beitragen, die unter den
Arbeitern herrschende Unzufriedenheitzu beseitigen, und sic von
der wirksamenThätigkcit der Abgeordnetenzu überzeugens!!!)

(Jtzeh. Wochcnbl)

Im Schleswig - Holsteinischen Heere  sind zahl¬
reiche Avancements vorgekonnncn. Unter andern ist Hans
von Raumer,  der ehemalige Magistratsrath von Dinkels¬
bühl, dann Reich stagsabgeordnete, Lieutenant im 1. Jäger-
,eorps geworden.

Die Fahrten der Schiffe der Weser - und

Sachsen steht jetzt im Vordcrtreffcn der Reaction. — Wür-
tembcrgs Landtag hat einem Ministerium Römer so lange eine
saetiöse Opposition gemacht, bis cs sich nicht mehr gegen die
Männer der alten Büreaukratie halten konnte; er ist dann
mit dem Ministerium Schlayer sehr manierlich verfahren, weil
dies Ministerium das von den Demokraten verfchmte Mai¬
bündniß ablehntc— er wurde hcimgcschickt, als er andere
Saiten auszog, und ein Zimmcrmann von Stuttgart stimmte
nicht für die Anklage. Ec mogte einen Blick auf die Oester-
reicher im Vorarlberg geworfen haben.

Es war die Partei der Fr. Blätter, welche in Sachsen
und Würtcmberg die Dinge dahin gebracht hat, wo sie jetzt
stehen, und die Fr. Blätter sollten zunächst daraus schließen,
daß ihre Partei eine falsche Politik befolgte. Und in Preußen?
Wer anders, als die Linke der Berliner Nativnal-Vcrsammlung,
hat dem Ministerium Manteuffcl diese unzerstörliche Festigkeit
verliehen, daß cs sogar gegen die Preßfreiheit so weit vorschrei-
tcn kann, als cs nur irgend mit dem Buchstaben der Ver¬
fassung vereinbar? Wer anders, als diese Gesinnungsgenossen
der Fr. Blätter, haben die große Masse der politisch Indiffe¬
renten denen auf DiScrctivn  überliefert, welche die Ord¬
nung im Staate zu erhalten ras Zeug hatten?

Man sollte aus diesen Erfahrungendoch Etwas  ent¬
nehmen— oder ein für alle mal daraus verzichten, sich über
diejenigen zu beklagen, die „nichts gelernt und nichts verges¬
sen" haben.

h rro ir i k.
Hunte - Dampfschissfahrt  lassen sich in diesem Jahre
sehr gut an. Im April und Mai und bis jetzt wurde eine
Einnahme von durchschnittlich täglich 140 Rthlr. Gold erzielt.

Schn ell e B cen di g ung dcr begonnenen Chau ss e-

arbeiten ist das einzige Mittel,  die bereits veraus¬
gabte», ansehnlichen Etaatösummcn nicht gänzlich zu verlieren,
und zugleich das einzige Mittel, einem großen Landstriche,
dessen bedentende Ausgaben stets anderen Thcilcn des Landes
zu Gute kommen, die Möglichkeit zu gewähren, seine un Grund
und Boden liegende Kraft zum eigenen und des Staates Be¬
sten anzuwenden.

(Dcnkichr. zum 24. Vcrhandlungsgegenst. des
Berliner landwirlhschaftl. Congresses.)

Gin Antrag des landwirthschastlichenEentralvcrcinsfür
Litthauen geht dahin, die Erhöhung der Branntwein¬
steuer,  wo möglich nach der Größe der Fabrik progressiv
steigend, und den gänzliche» Wegfall der Besteuerung
des Biers  zu ermitteln, indem es erwartet wird, daß hie¬
durch das sittliche und materielle Wohl der Arbeiter und der
ärmeren Bevölkerung gehoben und somit die Grundlagezur
Erreichung des Zieles des Staates und der landwirlh-chast-
lichen Vereine gegeben werden würde.

hDesgl. z. 23. Berath.-Gegensr.)

Redacteur : H. Rüder. Verlag und Schnellpreffendruckvon Gerhard Stalling in Oldenburg.
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Die Aerzte und die Geschwornengerichte.

Unter dieser Aufschriftenthält das Hannoversche
Medicinische Eonversationsblattvon l>r. Schneemann
in Nr. 5. einen sehr beachtenswerthenAufsatz, in
dem die Stellung des Arztes im Geschwornengcricht
gewürdigt und richtig beurthcilt ist. Da die Zeit
nicht fern sein wird, wo auch in unserem Lande das
neue Institut ins Leben tritt, mag es nicht unzweck¬
mäßig sein, den Gegenstandzur Sprache zu brin¬
gen, damit die Stimme der Aerzte eher vernommen
werde, als jenes gesetzmäßig eingesührtist.

Im Königreiche Hannover sind mit Ablauf des
Monats April die Geschwornengerichte ins Leben
getreten. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, daß die
als SachverständigeherbeigezogcnenAerzte den Ver¬
handlungen in vollster Ausdehnung beizuwohnen und
selbst unter den dringendsten äußeren Veranlassun¬
gen nicht die Befugniß haben, auf wenigeMinuten
sich zu entfernen. Der Arzt muß daher dem Rufe
unter allen Umständen Folge leisten, und sich seinen
Berussgeschäftenunbedingt entziehen; bleibt er aus, -
so hat er 50 Strafe zu zahlen, oder auch 14
Tage Gefängniß dafür zu gewärtigen.

Wer die Verhältnisseder ärztlichen Berufsthätig-
keit kennt, kann nicht im Zweifel sein, welche schwere
Last dem ganzen Stande in dieser Einrichtung auf-
gcbürdet ist, um so mehr als oft Reisen und mehr¬
tägige Entfernung vom Wohnort dabei Vorkommen,
ohne daß selbst nur die Möglichkeitimmer vorhan¬

den sein kann, durch eine geeignetePersönlichkeit
sich vertreten zu lassen. Während eines in der Stadt
Hannover kürzlich verhandelten Processes wurden
aus den Städten Diepholz und Lemförde sämmtliche
Aerzte theils als Zeugen, theils als Sachverständige
vorgeladen, und mußten fast 8 ( acht) Tage hin¬
durch ihre Gegend ohne ärztliche Hülfe lassen.
Abseiten der Landdrosteiwurde ausnahmsweise
diesmal ein junger Arzt dahin gesandt, um in Fäl¬
len der Noth für die Abwesenden einzutreten.

Dies rücksichtlose Herausreißcn des Arztes
aus seiner Praxis und der Nachtheil, welcher dem
Publikum dadurch erwachsenkann, ist wohl nicht
zur Genüge berücksichtigt; Ubhülfe solcher Uebelstände
thut noth.

Ein anderer Umstand, nicht minder erheblich für
die Stellung des Arztes, von großem Einfluß auf
die Beurtheilung von Seiten des Publikums, liegt
in der Nothwendigkeit, öffentlich vor einer großen
Versammlungals Redner auftreten zu müssen, über
schwierige, öfters ausnehmend verwickelte Fragen des
Fachs auf der Stelle zu urtheilen, durch Motive die'
gegebene Entscheidungwissenschaftlichzu begründen,
und in deutlicher Exposition den Anwesendenklar
zu machen, wie auch sie gegen die von dem Ver¬
teidiger des Angeklagten so gern versuchtenAn¬
griffe und Verdächtigungenerfolgreich zu vertreten.
Hier dürften wir die Achillesferse der meisten unse¬
rer Eollegcn berührt haben. Also nicht genug, daß
der Arzt auf unbestimmte Zeit den theuerssen Rück-
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